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EINLEITUNG UND VERWENDUNGSZWECK 

Diese Richtlinie – LW samt ihren Anhängen dient dem für die Ausstellung von Pflanzenpässen ermächtigten Unternehmer 
als Hilfestellung zur Erfüllung der Pflanzenpassbestimmungen bei der Produktion von Standard-Vermehrungsmaterial. Sie 
enthalten Informationen und Anforderungen, die mit der Ausstellung und Anbringung eines Pflanzenpasses bestätigt wer
den. 

Für die Produktion von Vorstufen-, Basis- und zertifiziertem Material gelten gesonderte Anforderungen. Ist beabsichtigt 
derartiges Pflanz- oder Saatgut zu produzieren, ist eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Zertifizierungsstelle notwen
dig: 

- Zertifizierungsstelle für Obstpflanzgut: pflanzgut@baes.gv.at 
- Zertifizierungsstelle für Saatkartoffel: kartoffelpflanzgut@ages.at 
- Zertifizierungsstelle für Saatgut: saatgut@ages.at 

Grundsätzliche Informationen zum Pflanzenpass 

Die Ausstellung der Pflanzenpässe erfolgt durch den Unternehmer auf Grundlage einer Ermächtigung (Autorisierung) mittels 
Bescheides des zuständigen Amtlichen Pflanzenschutzdienstes.   

Voraussetzung dafür ist, dass der Unternehmer beim zuständigen Pflanzenschutzdienst registriert ist (🡪 Registrierung) und 
einen Schulungskurs besucht hat, in dem die notwendigen Kenntnisse vermittelt werden (🡪 www.lfi.at).  

Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/827 sieht vor, dass die zuständige Behörde über die offizielle Website (🡪 www.pflan
zenschutzdienst.at) den Unternehmern einen Zugang zu technischen Leitlinien sicherstellt. Diese technischen Leitlinien („Un
ternehmerleitlinien“) wurden in Österreich in der Richtlinie Landwirtschaft (samt Anhängen) umgesetzt und beschreiben 
relevante Schädlinge und deren Symptome sowie Verfahren für die Durchführung von visuellen Untersuchungen und von 
Probenahmen für Laboruntersuchungen.  

Die Unternehmerleitlinien werden nachstehend getrennt für verschiedene Kulturgruppen zur Verfügung gestellt. Alle we
sentlichen Informationen zum Pflanzenpass finden Sie unter den FAQs (🡪 pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/faqs-pflan
zenpass). 

Quarantäneschädlinge (QS) 

QS sind Schädlinge, die in der EU nicht (oder nur in abgegrenzten, behördlich kontrollierten Gebieten) auftreten. Informati
onen zu den QS finden sich in der Richtlinie Landwirtschaft (veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des BAES). Über die 
wichtigsten QS wird zudem auf der Homepage des Pflanzenschutzdienstes die Fachöffentlichkeit informiert (🡪 geregelte 
Schädlinge). 

Grundsätzlich bestätigt der ermächtigte Unternehmer mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses, dass die 
passpflichtigen Pflanzen zu geeigneten Zeitpunkten kontrolliert wurden und frei von QS sind. Für einzelne QS wird mit Aus
stellung des Pflanzenpass darüber hinaus die Einhaltung detaillierter Bestimmungen zum Pflanzmaterial oder der Vermeh
rungsfläche bestätigt. Der Verdacht des Auftretens von Quarantäneschädlingen ist dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst des 
jeweiligen Bundeslandes zu melden und den Maßnahmen des Handlungsplanes ist Folge zu leisten. 

Unionsgeregelte Nicht-Quarantäne Schädlinge (UNQS) 

Die in dieser Anlage zur Richtlinie Landwirtschaft beschriebenen Schädlinge (UNQS) beeinträchtigen die Qualität des Pflanz
materials, weshalb für bestimmtes Pflanzmaterial, die in den spezifischen Kulturgruppen angeführten Qualitätsanforderun
gen erfüllt sein müssen. Dies wird vom ermächtigten Unternehmer durch regelmäßige visuelle Kontrollen sichergestellt. Be
stehen Zweifel bezüglich des Vorhandenseins der genannten Schädlinge, so nimmt der Unternehmer Proben zur Laborun
tersuchung. Für einzelne UNQS wird mit Ausstellung des Pflanzenpass darüber hinaus die Einhaltung detaillierter Bestim
mungen zum Pflanzmaterial oder der Vermehrungsfläche bestätigt. Bei Auftreten eines geregelten UNQS setzt der Betrieb 
eigenständig die erforderlichen Maßnahmen entsprechend den Vorgaben für die Ausstellung von Pflanzenpässen. 

mailto:pflanzgut@baes.gv.at
mailto:kartoffelpflanzgut@ages.at
mailto:saatgut@ages.at
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/registrierung
https://www.lfi.at/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1597833359642&uri=CELEX:32019R0827
http://www.pflanzenschutzdienst.at/
http://www.pflanzenschutzdienst.at/
https://www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/faqs-pflanzenpass
https://www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/faqs-pflanzenpass
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
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Handlungsplan 

Der Handlungsplan gemäß VO (EU) 2019/827 ist für Unternehmen, die gemäß Artikel 89 der Verordnung (EU) 2016/2031 zur 
Ausstellung von Pflanzenpässen ermächtigt sind, umzusetzen und kommt zur Anwendung im Falle eines Verdachts oder der 
Feststellung des Auftretens eines geregelten Pflanzenschädlings. Der Handlungsplan enthält die ersten Schritte und Maß
nahmen, die im Verdachtsfall oder der Feststellung einzuhalten sind. Dabei sind betriebsspezifische Besonderheiten zu be
rücksichtigen und die Aufgaben und Zuständigkeiten im Einzelnen festzulegen. Weitere Schritte zur Abklärung des Verdachts 
sind vom zuständigen Amtlichen Pflanzenschutzdienst des jeweiligen Bundeslandes anzuordnen. 

Folgenden Maßnahmen des Handlungsplanes ist Folge zu leisten: 

- alle Mitarbeiter:innen im Unternehmen informieren 
- kein Verbringen von befallenen oder unter Befallsverdacht stehenden Pflanzen 
- Verkauf aussetzen und erste Erhebungen zur Rückverfolgung starten 
- getrennte Lagerung und Kennzeichnung der betreffenden Pflanzen sicherstellen 
- Zutritt beschränken und gegebenenfalls Hygienemaßnahmen einhalten 

Die österreichischen Muster für einen Handlungsplan stehen unter folgendem Link zur Verfügung: 

- pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/unternehmerleitlinien 

Verwendete Abkürzungen und Erklärungen 

BAES: Bundesamt für Ernährungssicherheit 

Drittstaaten: Alle Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind 

EFSA: European Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 

EPPO: European and Mediterranean Plant Protection Organization 

EU: Europäische Union 

QS: Quarantäneschädlinge (= PQS + UQS + SQS)  
PQS: Prioritäre Schädlinge  
UQS: Unionsquarantäneschädlinge  
SQS: Schutzgebiets-Quarantäneschädlinge  

RNQP: Regulated Non-Quarantine Pests (Unionsgeregelte Nicht-Quarantäne Schädlinge)  

NPPO: National Plant Protection Organisation 

PCR: „Phytosanitary Conditions Regulation“ = Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072, in dem die verschiedenen QS und 
RNQP eingestuft sind und Maßnahmen zum Warenverkehr festgelegt sind 

Pflanzmaterial: ersetzt im Text den Begriff " zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen " 

UNQS: Unionsgeregelter Nicht-Quarantäne Schädling 

Datenquellen 

Als Datengrundlage wurden Informationen folgender Internetseiten verwendet: 

- Informationen in der EPPO Global Database und Datenblätter der EPPO: EPPO Global Database 
- Risikoeinstufungen und Pest Survey Cards der EFSA: Toolkit for plant pest surveillance in the EU: EFSA Journal 

(wiley.com) 
- Informationen und Datenblätter von CABI: Home - CABI.org 
- Fotodatenbank für Insekten von Bugwood: Insect Images: The Source for Entomology Photos 

 
  

https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/unternehmerleitlinien
https://gd.eppo.int/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1831-4732.toolkit-plant-pest-surveillance
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1831-4732.toolkit-plant-pest-surveillance
https://www.cabi.org/
https://www.insectimages.org/
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1. OBSTPFLANZGUT 

1.1.  KERNOBST 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche und das Vermehrungsmaterial 

Quarantäneschädlinge (QS) 

Mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass die Pflanzen zu geeigneten Zeitpunkten kon
trolliert wurden und frei von Quarantäneschädlingen sind. Insbesondere beim Import aus Drittstaaten oder bei Zukauf von 
Pflanzmaterial aus Befallsgebieten in der EU besteht das Risiko der Einschleppung von QS. Beispiele für relevante, in der EU 
auftretende, QS im Kernobst sind der Zitrusbockkäfer (Anoplophora chinensis) und der Rundköpfige Apfelbaumbohrer 
(Saperda candida).  

Weitere spezifische Informationen zu diesen Schädlingen und zu anderen relevanten QS an Laubgehölzen (inkl. Kernobst) 
finden Sie in der Richtlinie Landwirtschaft (veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des BAES).   

Für die Verbringung in Feuerbrandschutzgebiete ist ein Schutzgebietspflanzenpass notwendig.  

Sofern der Pflanzenschutzdienst des Bundeslandes dies nicht gesondert anordnet, bestehen über die Pflanzenpassbestim
mungen hinaus keine detaillierten Maßnahmen für die Verbringung von Kernobstgehölzen innerhalb der EU. 

Bei Verdacht des Auftretens eines QS nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst auf. 

Weitere geregelte Schädlinge (UNQS) 

Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird weiters bestätigt, dass die nachstehenden Krankheiten und Schädlinge (UNQS) 
am Pflanzgut nicht auftreten. Bestehen Zweifel hinsichtlich des Vorhandenseines einer dieser UNQS werden Proben gezogen 
und zur Laboruntersuchung eingesandt. Für diese Schädlinge besteht keine Meldepflicht an die Behörde. Für befallenes 
Pflanzmaterial darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden und es darf NICHT in Verkehr gebracht werden. 

Über die Freiheit des Pflanzguts von den nachstehenden Schädlingen hinaus, wird mit Ausstellung des Pflanzenpass bestä
tigt, dass zusätzlich für den Feuerbrand, die Apfeltriebsucht und den Birnenverfall weitere Detailbestimmungen für be
stimmte geregelte Wirtspflanzen eingehalten wurden. Diese betreffen insbesondere die Vorgangsweise im Falle eines beo
bachteten Auftretens der Krankheiten. 

Bakterien und Phytoplasmen  

- Wurzelkropf (Agrobacterium tumefaciens) 
- Feuerbrand (Erwinia amylovora) 
- Rindenbrand (Pseudomonas syringae pv. syringae) 
- Apfeltriebsucht (‘Candidatus Phytoplasma mali‘) 🡪 nur bei Apfel 
- Birnenverfall (‘Candidatus Phytoplasma pyri‘) 🡪 nur bei Birne 

Vektoren von Phytoplasmen 

- Birnblattsaugerarten (Psylla spp.) 🡪 nur bei Birne und Quitte 

Insekten 

- Blutlaus (Eriosoma lanigerum) 

 

 

 

 

https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
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Erwinia amylovora (Feuerbrand) [UNQS, SQS - Bakterien]  
 
Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau:  
Apfel (Malus sp.), 
Birne (Pyrus sp.) 
Quitte (Cydonia oblonga) 
s.a. Anforderungen Zierge
hölze 

✓ das Vermehrungsmaterial auf der Vermehrungsfläche während der letzten abgeschlosse
nen Vegetationsperiode kontrolliert wurde;  
UND  

✓ Pflanzen die Symptome von Erwinia amylovora aufwiesen, ebenso wie jegliche Wirtspflan
zen in der Umgebung unverzüglich entfernt und vernichtet wurden. 

Bild  
Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle,  

Verwechslungsgefahr sowie Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 

 
Abb.1: Triebinfektionen an Apfel 
(Malus); © EPPO (2022) - 
https://gd.eppo.int/ 

 
Abb.2: Canker an Birne (Pyrus);  
© EPPO (2022) - 
https://gd.eppo.int/ 

 

Einleitung  
Der Feuerbrand ist mittlerweile in der EU weit verbreitet und gilt nur für die Verbringung in 
gewisse Länder als Schutzgebiet-Quarantäneschädling (🡪 Schutzgebietspflanzenpass).  
Für die Verbringung von Pflanzmaterial innerhalb des EU-Binnenmarktes gelten jedoch weiter
hin Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Feuerbrandsymptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 ganzjährig während der Vegetationsperiode. (v.a. im Frühjahr und 
nach Verletzungen durch z.B. Hagel) 

Symptome des Feuerbrands in Vermehrungsquartieren  
Blätter und Triebe 🡪 plötzliche Welke und rasche Braun- bzw. Schwarzverfärbung (Abb.1). 
Meist krümmt sich die Triebspitze hakenförmig nach unten. Bei feuchtem Wetter können an 
befallenen Trieben weißliche, später braun werdende Tropfen klebrigen Bakterienexudats sicht
bar werden. Blätter fallen im Herbst nicht ab, sondern verbleiben am Trieb. 
Äste/Stamm 🡪 beim Anschnitt der Rinde frisch befallener Bäume: Rotbraunverfärbung des 
Holzes (Abb. 2), evtl. verbunden mit Austritt von Bakterienexudat. Am Ende der Vegetationszeit 
sinken die erkrankten Rindenpartien ein und es entsteht eine deutliche Grenzlinie zwischen 
krankem und gesundem Gewebe.  

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die beschriebenen Symptome sind relativ eindeutig. Bei Birne besteht die Gefahr der Verwechs
lung mit der heimischen Birnentriebwespe (Janus compressus), deren Larven sich in den einjäh
rigen Trieben entwickeln. Bei Rindencankern (Abb.2) besteht die Gefahr der Verwechslung mit 
Frostschäden (diese befinden sich aber i.d.R. an der Südseite). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Der autorisierte Unternehmer entfernt unverzüglich Pflanzen die Symptome von Erwinia amy
lovora aufweisen, ebenso wie jegliche Wirtspflanzen in der Umgebung und führt sie einer  
schadlosen Entsorgung zu. Dabei ist auf die Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen zu achten. 
(Kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht verfügt wer
den, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig) 
Beachten Sie, dass in manchen Bundesländern darüber hinaus gesonderte Anforderungen (z.B. 
hinsichtlich der Meldepflicht) gelten können. 

Weitere Informationen: Feuerbrand – Infos der AGES über Schaderreger - AGES  

https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/feuerbrand
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‘Candidatus Phytoplasma mali‘ (Apfeltriebsucht) [UNQS - Phytoplasmen] 
 
Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Apfel (Malus sp.) ✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf der Ver

mehrungsfläche festgestellt wurden;  
UND 

✓ jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und unverzüg
lich vernichtet wurden. 

Bei Symptomen an ≤ 2% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des Restbestands (s.u.); 

! BEI SYMPTOMEN AN MEHR ALS 2% DER PARTIE DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN! 

Bild  
Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle,  

Verwechslungsgefahr sowie Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 

 
Abb.1: Links: Infizierter Edelreis 
mit Austrieb von Seitenknospen 
an Haupttrieb (Hexenbesen
wuchs); Rechts: gesunder Trieb; © 
EPPO (2022) - Paul Martens. 
https://gd.eppo.int/ 

 
Abb.2: Befallene Unterlage mit 
Hexenbesen (Bildmitte) 
© EPPO (2022) - Paul Martens. 
https://gd.eppo.int/ 

 
Abb.3: Vergrößerte Nebenblätter 
© EPPO (2022) - Institut für 
Pflanzenschutz im Obstbau, Dos
senheim (DE). 
https://gd.eppo.int/ 

 

Einleitung  
Die Apfeltriebsucht ist nicht mehr als QS geregelt. Für die Verbringung von Pflanzmaterial im 
EU-Binnenmarkt gelten jedoch weiterhin Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials. 
Die Biologie der Apfeltriebsucht ist eng verknüpft mit der seiner Vektoren (den Blattsauger-
Arten Cacopsylla picta und C. melanoneura). Finden diese wirtswechselnden Arten günstige Be
dingungen (Hanglagen mit Koniferen = Winterwirt), ist auch die Krankheit von Bedeutung.  
In AT tritt die Apfeltriebsucht nur gelegentlich auf. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der Vegetationsperiode. (ab dem Spätsommer bis Herbst 
am besten zu erkennen). Die Infektionen erfolgen zeitig im Frühjahr durch Rückkehr, der an den 
Koniferen überwinternden, Blattsauger-Populationen. 

Symptome der Apfeltriebsucht in Vermehrungsquartieren  
Blätter und Triebe 🡪 länglich vergrößerte, gezahnte Nebenblätter (Abb.3) und Hexenbesen
wuchs = Austrieb von Seitenknospen an den Trieben (Abb.1 und 2). 
Im Herbst: gestauchte Triebe, Rotlaubigkeit 
Im Frühjahr: vorzeitiger Austrieb, Blätter mit roten Blattspitzen. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die beschriebenen Symptome sind eindeutig. Vergrößerte Nebenblätter (Abb.3) treten im Früh
jahr nach Vorjahresbefall auf. Später austreibende Blätter zeigen diese Symptome nicht.  

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Beim Auftreten von Symptomen, an ≤ 2% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflan
zenpass ausgestellt werden, wenn: 
1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome auf

wiesen, entfernt und unverzüglich vernichtet wurden (Kann über Pflanzen in unmittelbarer 
Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit 
dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig) UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie untersucht wurde und 
als frei vom Erreger der Apfeltriebsucht befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 2% DES VERMEH

RUNGSMATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.  

  




